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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.07.2003

Rechtssatz

Für den beschuldigte Zulassungsbesitzer besteht, insbesondere wenn er eine Person die sich ständig oder

überwiegend im Ausland aufhält  als Lenker iSd § 103 Abs. 2 KFG angibt, erhöhte Mitwirkungs- bzw. Auskunftsp6icht

zur Ausforschung derselben.

Eine Verletzung der Auskunftsp6icht durch den Beschuldigten ist u.a. auch dann gegeben, wenn die

auskunftsp6ichtige Person eine unvollständige Auskunft erteilt, wonach es der Behörde nicht möglich ist, mit dem

namhaftgemachten Lenker in Kontakt zu treten. Der Zulassungsbesitzer hat im Falle, dass der Versuch der Behörde,

mit dem namhaftgemachten Lenker in Kontakt zu treten, scheitert, zumindest die Existenz dieser Person und deren

Aufenthalt im Inland zur fraglichen Zeit ? darüber hinaus auch die Überlassung des Kraftfahrzeuges an diese ?

glaubhaft zu machen. Eine behördliche Meldebestätigung der namhaft gemachten Person alleine ? wie im

gegenständlichen Fall beantragt - reicht zur Entlastung des Beschuldigten nicht aus.

Schlagworte

Lenkererhebung, Zulassungsbesitzer, Mitwirkungspflicht, Auskunftspflicht, ausländischer Lenker, Überlassung des

Kraftfahrzeuges, Geschwindigkeitsübertretung, unvollständige Angaben, Aufenthaltsermittlung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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